
Wsnl. in
Hemamen, zu Gungam, und
Möheim ̂ önig l»  Masest. keprselearariori,

und Kammer in Krain lvegm/ Men/ und jeden so w»hl Geist- als 
weltlichen Grund-Obrigkeiten/ was Standes/ Würde/ und Wee
sens diese immer seyn mögen /  anmit anzufügen: Wasmaffen Ihr» 
Kayserl. König». Majestät untern 2;«» vorigen Monathö allergnä«

die verhandene Ausstände jedeSmahlen dem neu-autnttenden Besitzer 
zur Übernahm /  und Bezahlung aufgcdrungen werden /  wordurch 
die Unterthaom dieses Landes Krain sehr entkräftet würbm /  gnä
digst beschlende/ daß W ir diesm schädlichen Mißbrauch ex arme im 
ganzen Land abstellen /  und dabey /  daß für das Künftige /  und 
von nun an die Grund-Besitzer« bey Antrettung einer Hube zu kei
ner Abgabe/ als welche in dem auSgehändigten Stlst-und Steuer« 
Büchet auSgeworffe«/ angehalten/ mithin ihnen nicht bas geringste/ 
was die Vorfahre« im AuSstanb verblieben/ angemuthet/ und auf
gebürdet werden solle/ als im widrige»/ und bey dessen Vorkommnis 
«ine dergleichen Obrigkeit mit Ersetzung des OupU bestraffet werde» 
wurde/anordnen/ aufdessenBeobacht-und Festhaltung aberdie Kreyß« 
Hauptleuthe zu genauer lavigilirung /  und dahin anweisen sollen/ 
daß sie die vorfallende 6oatr»venkion« sogleich zur schleunigen ktcme- 
e!„r anzeigen/ und fich durch einige Lonmvenr keine Verantwortung 
aufiaden mögm; I«  Verfolg dieser allerhöchste« Landesfürstliche» 
Willens-Meinung ergehet demnach an alle/ und jede Grund-Ob
rigkeiten der nachbrucksamste Befehl hiemit /  daß fich von nun an 
unter Straffe des doppelten Ersatzes keine aus ihnen derley alte un» 
terthänige Ausstände an die antrettende neu« Grund-Besitzrre mehr 
zu überweltzen anmaffe» solle /  es wäre dann /  daß an dem lnvears- 
rio . und Fahrnüffen so viel /  als am Ausstande angerechnet werden 
wollte /  mitgeschätzet /  «der solcher Auöstand statt des Em-

wurde/ in welchm Fall ab« diese mit dem

ze IM vem ^uanw ria r/ «UV veunich auszusuyre«/ und vamik zu 
erweisen seyn w ird/ daß der Unterthan hierzu sich selbst sreywilllg
statt der Ablösung des lnvemsrü, «der Bezahlung des CwpfachS ein
gelassen habe/ und die Giebigkeit xro currcnki darmit nicht beschw«« 
lich gemachet werde;

Ubri-



Übrigens ist durch die unterm r r . lulu vorigen Jahrs auf gleich
mäßigen Allerdöchsten Befehl von hieraus publicirte dnl-rcnäLm 
ohnehin schon tt-uu irt/ und Gesatz-mWg festgestellet worden /  daß 
kein Uni erthan über die in denen durch die §renß-Hauptleuthe ver
teilenden Stift-Bücheln enthaltene Dienstbarkeiten mit einer was 
immer Nahmen haben mögenden Abgaabe beleget werden solle; Man 
w ill dahero nicht Meisten/ es werde ein jeder GültenS- Besitzer /  wie 
unmit in Folge obgehörten wiederholtm allergnädigsten Kayserl. Kö
nig!. GesatzeS lle ärtto 25. vorigen Monathö neuerdingen Ernstge- 
mesien angeordnet w ird/ dieser allerhöchsten Ausmessung den Pflicht- 
mäßigen Gehorsam auf das Genaueste zu leisten /  sich schuldigst ange
legen halten/ sohin allem deme nur im geringsten entgegen zu handlen 
sich um so weniger gelüsten lassen /  als die Lreyß-Hauptleuthe sol
ches denen Untertanen zu ihrer Richtschnur wohl begreiflich kund zu 
machen/ sofort ob dessen allen schuldiger Befolgung besonders zu m- 
viZiüren/ und beständig feste Hand zu halten/ die allenfalls erfahren
de Straf« mäßige dkncravementen aber jedeSmahlen unter schwerer 
Derantworthung alsogleich anzuzeigen/ untereinstenS nachdrucksamst 
ermahnet werden /  man auch gegen derkey kühne Oontravenienten mit 
denen auSgemeffenen Straffen nach aller Schärffe fürgehen wird. Sol- 
te aber von dem Allerhöchsten H of/ gleichwie dermalm wegen der aus
geschriebenen Vorspanns«Keluition beschießet/eine Lxera-Anlaag an
begehret werden /  so wird man dieSfällige Ausschreibung ohne deme je
deSmahlen durch ein ordentliches latent vorläuffig kund zu machen /  
und den Unrerthan dardurch zur Abfuhr solcher Lxcra- Abgabe gehö
rig anzuweisen unermanglen.

Welches also jedermann/ den es angehen kan/ zur Nachricht/ 
und Warnung vor Schaden /  und Nachtheil zu dienen hat. Geben 
in der Landsfürstl. Haupt-Stadt Laybach.den zo. ^unii, 1757.
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